
und in von Deutschland besetzten oder beherrsch
ten Gebieten und Gewässern befinden, verbleiben 
bis zur Erteilung von weiteren Anweisungen auf 
dem Boden bzw. auf dem Wasser oder an Bord 
Schiff. Ausgenommen sind die in Alliierten Diensten 
stehenden Flugzeuge.

b) Alle deutschen oder von Deutschland be
herrschten Flugzeuge, die sich auf oder über Ge
bieten und Gewässern außerhalb des deutschen 
Machtgebietes befinden, haben sich sofort nach 
Deutschland oder an irgendeinen anderen von den 
Alliierten Vertretern zu bestimmenden Ort zu 
begeben.

A r t i k e l  4
a) Alle deutschen und von Deutschland be

herrschten über- und Unterwasserkriegsschiffe, 
Marinehilfsfahrzeuge, Handelsschiffe und sonstigen 
Wasserfahrzeuge, wo sie sich zur Zeit der Abgabe 
dieser Erklärung auch immer befinden mögen, so
wie alle anderen in deutschen Häfen befindlichen 
Handelsschiffe jeder Nationalität haben in den von 
den Alliierten Vertretern zu bestimmenden Häfen 
oder Stützpunkten zu verbleiben bzw. sich sofort 
dorthin zu begeben. Die Besatzungen der genannten 
Fahrzeuge bleiben bis zur Erteilung weiterer An
weisungen an Bord.

b) Alle Schiffe und sonstigen Wasserfahrzeuge 
der Vereinten Nationen, die zur Zeit der Abgabe 
dieser Erklärung zur Verfügung Deutschlands 
stehen oder von Deutschland beherrscht sind, be
geben sich an die von den Alliierten Vertretern zu 
bestimmenden Häfen oder Stützpunkte, und zwar 
zu den Zeiten, die ebenfalls von den Alliierten 
Vertretern bestimmt werden. Es ist unerheblich, ob 
der Rechtstitel nach prisengerichtlichen oder son
stigen Verfahren übertragen worden ist.

A r t i k e l  5
a) Alle oder jeder einzelne der folgenden Gegen

stände im Besitz der deutschen Streitkräfte oder 
unter deutschem Befehl oder zur deutschen Ver
fügung sind unversehrt und in gutem Zustand zur 
Verfügung der Alliierten Vertreter zu halten für 
die Zwecke, zu den Zeiten und an den Orten, die 
von letzteren bestimmt werden:

I. alle Waffen, Munition, Sprengstoffe, Kriegs
gerät, Kriegsvorräte und alle anderen 
Kriegsmittel sowie sonstiges Kriegsmaterial 
jeder Art;

II. alle über- und Unterwasserkriegsschiffe 
jeder Kategorie, Marinehilfsfahrzeuge und 
Handelsschiffe, ob schwimmend, zur Re
paratur aufgelegt oder im Bau befindlich;

III. alle Flugzeuge jeder Art sowie alle Geräte 
und Vorrichtungen, die der Luftfahrt und 
der Flugabwehr dienen;

IV. alle Einrichtungen und Gegenstände des 
Verkehrs und des Nachrichtenwesens, zu 
Lande, zu Wasser und in der Luft;

V. alle militärischen Einrichtungen und Am 
lagen, einschließlich Flugplätze, Wasserflug
zeughäfen, See- und Kriegshäfen, Lager
plätze, ständige und vorläufige Land- und 
Küstenbefestigungen, Festungen und son
stige befestigte Gebiete sowie Pläne und 
Zeichnungen aller derartigen Befestigungen, 
Einrichtungen und Anlagen;

t

VI. alle Fabriken, Industrieanlagen, Betriebe, 
Forschungsinstitute, Laboratorien, Prüf
stellen, technischen Unterlagen, Patente, 
Pläne, Zeichnungen und Erfindungen, die be
stimmt oder geeignet sind, die unter I., IL, III., 
IV. und V. oben bezeichneten Gegenstände 
und Einrichtungen zu erzeugen bzw. deren 
Erzeugung oder Gebrauch zu fördern oder 
überhaupt die Kriegsführung zu unterstützen.

b) Auf Verlangen sind den Alliierten Vertretern 
zur Verfügung zu stellen;

I. die Arbeitskräfte, Versorgungsmittel und 
Betriebsanlagen, die zur Erhaltung oder 
zum Betrieb jeder der sechs unter a) oben 
bezeichneten Kategorien erforderlich sind; 
und -

II. alle Auskünfte und Unterlagen, die in die
sem Zusammenhang von den Alliierten 
Vertretern verlangt wèrden können.

c) Auf Verlangen der Alliierten Vertreter sind 
alle Mittel und Einrichtungen für die Beförderung 
alliierter Truppen und Dienststellen mit deren Aus
rüstung und Vorräten, auf Eisenbahnen, Straßen 
und sonstigen Landverkehrswegen oder zur See, 
auf Wasserstraßen und in der Luft zur Verfügung zu 
stellen. Sämtliche -Verkehrsmittel sind in gutem 
Zustand zu erhalten und die hierzu notwendigen 
Arbeitskräfte, Versorgungsmittel und Betriebs
anlagen müssen zur Verfügung gestellt werden.

A r t i k  e l  6
a) Die deutschen Behörden übergeben den Alli

ierten Vertretern nach einem von letzteren vor
zuschreibenden Verfahren sämtliche zur Zeit in 
ihrer Gewalt befindlichen kriegsgefangenen An
gehörigen der Streitkräfte der Vereinten Nationen 
und liefern vollständige Namenslisten dieser Per
sonen unter Angabe der Orte ihrer Gefangen
haltung in Deutschland bzw. in von Deutschland 
besetzten Gebieten. Bis zur Freilassung solcher 
Kriegsgefangenen haben die deutschen Behörden 
und das deutsche Volk ihre Person und ihren Be
sitz zu schützen und sie ausre chend mit Lebens
mitteln, Bekleidung, Unterkunft, ärztlicher Betreu
ung und Geld gemäß ihrem Dienstrang oder ihrer 
amtlichen Stellung zu versorgen.

b) Die deutschen Behörden und das deutsche 
Volk haben auf gleiche Weise alle anderen An
gehörigen der Vereinten Nationen zu versorgen 
und freizulassen, die eingesperrt, interniert oder 
irgendwelchen anderen Einschränkungen aus- 
gesetzt sind, sowie alle sonstigen Personen, die aus 
politischen Gründen oder infolge nationalsozialisti
scher Handlungen, Gesetze oder Anordnungen, die 
hinsichtlich der Rasse, der Farbe, des Glaubens
bekenntnisses oder der politischen Einstellung dis
kriminiert, eingesperrt, interniert oder irgend
welchen anderen Einschränkungen ausgesetzt sind.

c) Die deutschen Behörden haben auf Verlangen 
der Alliierten Vertreter die Befehlsgewalt über 
Orte der Gefangenhaltung den von den Alliierten 
Vertretern zu diesem Zweck namhaft zu machen
den Offizieren zu übergeben.

A r t i k e l  7
Die zuständigen deutschen Behörden geben den 

Alliierten Vertretern:


